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Konflikt: Die Tourismusgemeinde plant im ökologisch wertvollen Jagsttal südöstlich von Dörzbach ein Gewerbe- und 
Mischgebiet. Das Vorhaben widerspricht dem rechtskräftigen Landschaftsplan der Gemeinde, nach dem der Bereich westlich 
der B19 von höchster Wertigkeit ist und langfristig als offener Talraum erhalten werden soll. Im Regionalplan ist als Ziel  die 
Sicherung der Erholung formuliert und östlich angrenzend ist Schutzbedürftiger Bereich für Naturschutz und Landschafts-
pflege ausgewiesen. In einem Ausgliederungsverfahren wurde der Grenzverlauf des Landschaftsschutzgebiets im Planungs-
bereich westlich der B19 zurück genommen. Das geplante Gewerbegebiet trägt zur bandartigen Siedlungsentwicklung entlang 
der B 19 bei.
Geplant ist zudem eine Ausweitung des Gewerbegebietes •AuŽ, die erheblich in die Schutzzone II des Wasserschutzgebietes
imWesten von Dörzbach eingreifen würde.

Standort  BW 02    Dörzbach (Regierungsbezirk Stuttgart, Region Franken,
Hohenlohekreis)

Für das Gewerbegebiet •B19Ž liegt mittlerweile ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan vor (11/2004).
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Nachhaltiges Handeln?
D e r  G e m e i n d e r a t  v o n  
Dörzbach hat im März 1999 
beschlossen in den  Agenda 
21-Prozess einzusteigen.
Arbeitskreise haben seither 
unter anderem die Direkt-
vermarktung von Obst aus 
der Region ins Leben gerufen, 
stellen Ruhebänke auf und 
besch i l de rn  Rad -  und  
Wanderwege. Ganz und gar 
nicht nachhaltig im Sinne der 
Agenda 21 ist allerdings das 
Vorhaben durch das Gewer-
begebiet Streuobstbestände
zu vernichten und in die 
sensib-len Lebensräume der 
Jagstaue einzugreifen.

Foto links (Stand 29.06.2004): 
Die derzeitige Ortseingangssitua-
tion erscheint mit ihren Obst-
bäumen und Hecken ideal für einen 
Fremdenverkehrsort.
Die geplante Bebauung würde die 
gesamte Fläche im Vordergrund
auf beiden Seiten der Straße
einnehmen.

Foto unten:
Das Landschaftsbild und die 
ökologische Wertigkeit des 
Hangbereichs (FFH-Gebiet) 
würden durch eine Bebauung des 
Talgrundes immens beeinträchtigt 
werden. Auch die beiden durch das 
Planungsgebiet führenden 
Rundwanderwege Nrn. 10 und 17 
würden deutlich an Attraktivität
einbüßen.

Foto links: 
Das am westlichen Ortsrand von Dörzbach 
liegende Gewerbegebiet weist noch unbebaute 
Flächen auf. 

Für dieses Gewerbegebiet 

Es handelt sich um eine 
Wasserfassung guter Qualität, ohne die in der 
Region Franken so häufigen Nitrat-Probleme.
Anstatt der Erweiterung •AuŽ und der Bebauung 
im Gebiet •B19Ž könnte sich die Gemeinde 
D ö r z b a c h  a n  G e w e r b e g e b i e t e n  v o n  
Nachbargemeinden beteiligen (siehe Grafik auf 
S.10). Für den Eigenbedarf könnten die 
bestehenden Freiflächen im Gewerbegebiet •AuŽ 
hergenommen werden.

plant die Gemeinde 
eine Erweiterung, die erheblich in die 
Schutzzone II des Wasserschutz-gebietes
•Krautheim-Klepsau-Dörzbach AuŽ, LfU-Nr. 118, 
eingreifen würde.
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Im Regionalplan heißt es unter Punkt 3.3.4.4:
Die Bereiche zur Sicherung der Erholung sollen wegen ihrer
landschaftlichen Schönheit, der Ausgewogenheit der Kulturlandschaft
und der geringen Umweltbelastungen insbesondere für den Aufenthalt 
von Feriengästen ausgestattet werden. In diesen Sicherungsbereichen ist 
die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts und der natürlichen 
Regenerationskraft zu sichern, die Kulturlandschaft ist vor 
Beeinträchtigungen zu schützen, die Natur ist möglichst zu schonen.

Im Regionalplan heißt es unter Punkt 3.3.5.3:
Die Bereiche zur Sicherung von Retentionsräumen... sind von 
Raumnutzungen freizuhalten, die den Hochwasserschutz ausschließen 
oder behindern würden, solange nicht der Nachweis erbracht ist, dass 
diese Flächen für der Hochwasserschutz nicht erforderlich sind oder ein 
anderweitiger Ausgleich möglich ist.

Karte links:  Der Regionalplan der Region Franken 1995, Raumnutzungs-
karte, zeigt im Süden von Dörzbach noch keinerlei Hinweis auf ein 
geplantes Gewerbegebiet. Vielmehr ist östlich der B19 Retentionsraum 
dargestellt. Wie wertvoll der Bereich einzuschätzen ist, zeigt zusätzlich die 
Lage im LSG und die Ziele  Sicherung von Erholung und angrenzend der 
Schutzbedürftige Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege. Die 
Grenze des LSG wurde zwischenzeitlich geändert und das Ziel zur 
Sicherung der Erholung wurde im Genehmigungsverfahren der 
Regionalplans nachträglich aus der Verbindlichkeit herausgenommen.

Retentionsraum
Überschwemmung/Überflutung

Landschaftsschutzgebiet
rechtskräftig / geplant

Bereich zur Sicherung von
Erholung

Schutzbedürftiger Bereich für
Naturschutz und Landschaftspflege

Grafik oben: 
Die Gemeinde hält weiterhin an ihren Planungen fest, obwohl bereits 
vor Aufstellung der Bebauungspläne der Regionalverband Franken ein 
Überangebot an Gewerbeflächen in der Region festgestellt hat 
(Hohenloher Zeitung vom 16.10.1998).
Aktuell bieten die vier umliegenden Gemeinden 110 ha freie 
Gewerbeflächen an, im Hohenlohekreis sind es 123 ha. Im 
Gewerbegebiet •AuŽ in Dörzbach sind 2 ha verfügbar (Stand:
10/2004).

rote Pfeile in den 
Karten (vgl. S.8) 
immer an der 
gleichen Position

Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Gemeinde Dörzbach um 20 ha (5,8%) gewachsen. Der Anteil der Siedlungs- 
undVerkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 11,2% und lag damit nur knapp unter dem Landesdurchschnitt. Für eine ländliche und 
touristisch orientierte Gemeinde ist dieser Wert recht hoch.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer ist im Zeitraum von 1994 bis 2002 um 31 (-10,2%) zurück gegangen.

Aktuell (Stand 10/2004) werden in direkter Nachbarschaft zu Dörzbach (Krautheim, Assamstadt, Mulfingen und Ingelfingen) 110 ha freie
Gewerbeflächen überregional im Internet angeboten. Die Gemeinden im Hohenlohekreis halten zusammen mindestens 121 ha freie 
Gewerbeflächen vor. Im Gewerbegebiet •AuŽ verfügt die Gemeinde über 2 ha freie Fläche, die zum Preis von 26 Euro angeboten wird.

Assamstadt

Dörzbach

Krautheim

Mulfingen

Ingelfingen

5 ha

 85 (135) ha

3 ha

17 ha

6 km

9
km

10 km

1
m

5
k

Widersprüchliches Handeln
Auf den Internetseiten der Gemeinde Dörzbach wird die Jagst als einer der letzten ökologisch weitgehend intakten 
Flusslebensräume in Baden-Württemberg beschrieben. Die Besucher werden aufgefordert, sich ruhig zu verhalten, keine 
Abfälle zu hinterlassen und nur innerhalb ausgewiesener Bereiche und Rastplätze zu baden und zu lagern.
Wie verträgt sich das mit dem Ansinnen der Bebauung mit einem Hotel und Parkplätzen? Es ist zwar nicht erlaubt ein Zelt
aufzustellen, aber die Gemeinde selbst beplant den in §44 NatSchG BW gesetzlich vorgeschriebenen 50 m breiten 
Erholungsschutzstreifen an der Jagst.
Auch stellt sich die Frage, wie es wohl den vier seit 1992 erfolgreich ausgewilderten Storchenpaaren in Zukunft ergehen wird
und ob die Besucher auch weiterhin über einen Monitor das Brutgeschäft und Familienleben des auf dem Schlossdach 
angesiedelten Paares live miterleben können.

GEWERBEFLÄCHENAUSWEISUNG UND FLÄCHENVERBRAUCH      Fallbeispiele Baden-Württemberg Seite  10


